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Landeshauptstadt Stuttgart 
Technisches Referat 
GZ: T 

GRDrs 97/2022 
      
 

Stuttgart, 21.06.2022 

Einrichtung einer Fahrradstraße in der Möhringer Straße mit 
Fahrbahndeckenerneuerung in S-Süd 
- Baubeschluss - 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

12.07.2022 
      

      

Beschlussantrag 

 
1.1 Der Einrichtung einer Fahrradstraße in der Möhringer Straße in Stuttgart-Süd ge-

mäß den Plänen des Tiefbauamts (Anlage 1A bis 1H) und des Kostenanschlags 
des Tiefbauamts vom 9. Juni 2022 (Anlage 2) mit Gesamtkosten in Höhe von 
1.965.000 EUR wird zugestimmt. 

 
1.2 Die Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 1.965.000 EUR werden wie folgt ge-

deckt: 
 

Teilergebnishaushalt 660 – Tiefbauamt Jahr 2022 und früher 598.000 EUR 
Amtsbereich 6605410 – Gemeindestraßen Jahr 2023 1.355.000 EUR 
KontenGr. 42120 – Unterhaltung  
sonstiges bewegliches Vermögen 

 
Teilfinanzhaushalt 660 – Tiefbauamt Jahr 2023 12.000 EUR 
Projekt 7.662931 – Radwege 
Ausz.Gr. 7872 – Tiefbaumaßnahmen 

 

Begründung

 
Die Hauptradroute 1 (Stuttgart-Bad Cannstatt – Vaihingen) ist Bestandteil des Radver-
kehrskonzepts der Landeshauptstadt Stuttgart. Im Abschnitt zwischen der Böblinger 
Straße und dem Südheimer Platz sollen in der Möhringer Straße und der Burgstall-
straße Fahrradstraßen eingerichtet werden (s. Anlage 1A). Im ersten Schritt wird die 
Fahrradstraße in der Möhringer Straße umgesetzt. 
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Der Gemeinderat hat im Jahr 2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, dass Stuttgart 
eine „Fahrradstadt“ werden soll. Die Einrichtung der Fahrradstraßen steigert die Attrak-
tivität des Radfahrens auf einer der wichtigsten Radverbindungen in Stuttgart und trägt 
somit zur Zielerreichung des Grundsatzbeschlusses bei.  
 
Verkehrliche Änderungen 
 
Momentan ist die Möhringer Straße als Tempo 30-Zone ausgewiesen. Durch die Ein-
richtung der Fahrradstraße, Anlieger frei in der Tannenstraße und der Möhringer Straße 
erhält die Hauptradroute 1 gegenüber den einmündenden Straßen Vorfahrt. Im Bereich 
der südlichen Tannenstraße wird der bestehende verkehrsberuhigte Bereich der östlich 
angrenzenden Möhringer Straße ausgedehnt. Dadurch erhält die Hauptradroute zwi-
schen Böblinger Straße und Möhringer Straße ebenfalls Vorfahrt. 
 
Gehwegüberfahrten an Knotenpunkten 
 
Die Vorfahrt der Fahrradstraße wird aus Sicherheitsgründen an den einmündenden 
Straßen durch Gehwegüberfahrten hervorgehoben. Die Gehwegüberfahrten werden mit 
3 cm hohen Bordsteinen zur Fahrbahn hin begrenzt. Die Beläge der Überfahrten ent-
sprechen den angrenzenden Gehwegbelägen. 
 
Markierungen 
 
Durch die Einfärbung (türkisblau) des Fahrbahnbelags in den Kreuzungsbereichen wird 
auf den Verlauf der Fahrradstraße aufmerksam gemacht und die Verkehrssicherheit er-
höht. Die im Straßenraum liegenden Parkplätze werden durch eine Schmalstrichmar-
kierung abgegrenzt. Zwischen den Knotenpunkten wird die Fahrgasse mit Sicherheits-
abstand zu den Parkplätzen durch einen türkisfarbenen Beistrich markiert.  
 
Möblierung 
 
An den Knotenpunktbereichen werden teilweise Radbügel und Sitzwürfel eingebaut. 
Am Knotenpunkt Tannenstraße/ Möhringer Straße ist eine Baumpflanzung vorgesehen.  
 
Fahrbahndeckenerneuerung 
 
In Abschnitten der Fahrradstraße ist eine Fahrbahndeckenerneuerung erforderlich, da-
mit der Fahrkomfort erhöht wird und die neuen Markierungen aufgebracht werden kön-
nen. 
 
Termine 
 
Der Baubeginn ist für Herbst 2022 vorgesehen. Die Fertigstellung der Gesamtmaß-
nahme ist für 2023 vorgesehen. 
 
Der Bezirksbeirat Süd hat in seiner Sitzung vom 15. Juni 2021 von der Baumaßnahme 
Kenntnis genommen (NSNR 44). 
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Finanzielle Auswirkungen 

 
Die Aufwendungen/Auszahlungen stehen im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des 
Tiefbauamts 2022 und 2023 (Radwegebudget) bereit. 
 
Die Entschließungen 2019-03-0234 (anteilig), 2021-03-0010, 2021-03-0072, 
2021-03-0088 und 2021-03-0300 sind in der Beschlusssumme berücksichtigt. 
 
Auf die Finanzierungs- und Kontierungsangaben (Anlage 3) wird verwiesen. 
 
Die Einrichtung der Fahrradstraße in der Möhringer Straße wird durch das Förderpro-
gramm Stadt und Land gefördert.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dirk Thürnau 
Bürgermeister 

Anlagen 

- Pläne des Tiefbauamts (Anlage 1A bis 1H)  
- Kostenanschlags des Tiefbauamts vom 09. Juni 2022 (Anlage 2)  
- Finanzierung- und Kontierungsangaben (Anlage 3) 
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Anlage 1 zu GRDrs 97/2022 
 
<Anlagen> 
 
 


